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A n t r a g

des

SOZIAL-AUSSCHUSSES

über die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der

die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Abgeltung stationärer medizinischer

Versorgungsleistungen von öffentlichen Krankenanstalten für Insassen von Justizanstalten

geändert wird.

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der die

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Abgeltung stationärer medizinischer

Versorgungsleistungen von öffentlichen Krankenanstalten für Insassen von Justizanstalten

geändert wird, wird genehmigt.“
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